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Gemeinderatsbeschlüsse 

 

 

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 3. September 2012 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Gemeinderat Christian Gross, SP, wird für den Rest der Amtsdauer 2010-2014 als Mitglied 

in die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission gewählt. 

2. Die Weisung 23, vom 23. April 2012, betreffend Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses 

vom 30. Januar 2012, betreffend Umsetzung der Volksinitiative "Günstiger Wohnraum  

für Familien", Rekurs gegen den Beschluss des Bezirksrats vom 22. Februar 2012 wird ab-

gelehnt. 

3. Das Postulat der CVP-Fraktion, vom 6. Juni 2012, betreffend Sicherung der Ergebnisse der 

Zentrumsplanung wird infolge Rückzugs als erledigt abgeschrieben. 

4. Das Postulat der GP-Fraktion, vom 24. März 2011, überwiesen am 6. Juni 2011, betreffend 

Strom ohne Atom wird als erledigt abgeschrieben. 

5. Die Interpellation der FDP-Fraktion, vom 30. Januar 2012, überwiesen am 2. April 2012, 

betreffend Parkplätze neue Stadtbibliothek wird als erledigt abgeschrieben. 

6. Die Interpellation von Albert A. Stahel, GLP, vom 15. Juli 2012, betreffend der Entwicklung  

der lokalen Landwirtschaft geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

7. Die Interpellation von Albert A. Stahel, GLP, vom 15. Juli 2012, betreffend die nachhaltige 

Wasserversorgung in Wädenswil geht zur Beantwortung an den Stadtrat. 

8. Das Postulat der GRPK, vom 15. Juni 2010, überwiesen am 12. Juli 2010, Fristverlänge-

rung am 30. August 2011, betreffend abteilungsübergreifende Controlling-Prozesse wird als 

erledigt abgeschrieben. 

9. Das Postulat der SVP-Fraktion, vom 30. Juli 2012, betreffend verdichtetes Bauen in der 

Wohnzone wird infolge Rückzugs als erledigt abgeschrieben. 

10. Folgenden Personen wurde das Wädenswiler Bürgerrecht erteilt, vorbehältlich der Geneh-

migung durch Bund und Kanton: 

- LOURÊDO FARIAS Luzia, brasilianische Staatsangehörige, wohnhaft in  

 Wädenswil, Etzelstrasse 64 

- TOPALLAJ Fatmir mit seine Sohn Loris, kosovarische Staatsangehörige, wohnhaft  

 in Wädenswil, Tiefenhofstrasse 3 

- VAN ACKEN Claudia, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Wädenswil, Obere 

 Weidstrasse 13 

- VUKOVIC Zlatko, kroatischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Wädenswil,  

 Holzmoosrütistrasse 16 
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Stimmrechtsrekurs 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 a Gemeindegesetz wegen Verletzung der 

politischen Rechte sowie Vorschriften über ihre Ausübung innert 5 Tagen von dieser Veröffentli-

chung an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Horgen erhoben werden.  

 

Beschwerde 

Gegen diese Beschlüsse kann gestützt auf § 151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen überge-

ordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen von 

dieser Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Horgen einge-

reicht werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.  

 

Gemeinderat 

Jürg Wuhrmann, Präsident 

Melanie Imfeld, Ratssekretärin 
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